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37. Bundesgesetz: Änderung des Arbeitszeitgesetzes und das Bundesgesetzes über die Nachtarbeit
der Frauen
(NR: GP XXI AB 123 S. 29. BR: AB 6152 S. 666.)

37. Bundesgesetz, mit dem das Arbeitszeitgesetz und das Bundesgesetz über die Nacht-
arbeit der Frauen geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Arbeitszeitgesetzes

Das Arbeitszeitgesetz, BGBl. Nr. 461/1969, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 88/1999, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 Z 5 lautet:

„5. Arbeitnehmer,
a) für die die Vorschriften des Hausbesorgergesetzes, BGBl. Nr. 16/1970, gelten;
b) Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Liegenschaftseigentümer stehen und

denen die Hausbetreuung im Sinne des § 23 Abs. 1 des Mietrechtsgesetzes, idF der Wohn-
rechtsnovelle 2000, BGBl. I Nr. 36/2000, obliegt. Für diese Arbeitnehmer ist jedoch § 19
anzuwenden;“

2. § 19 lautet samt Überschrift:

„Arbeitszeit bei Arbeitsverhältnissen zur Reinhaltung, Wartung und Beaufsichtigung von Häusern

§ 19. Für Arbeitnehmer gemäß § 1 Abs. 2 Z 5 lit. b darf die Arbeitsverpflichtung jenes Ausmaß nicht
übersteigen, das von einer vollwertigen Arbeitskraft unter Einhaltung der wöchentlichen Arbeitszeit
gemäß § 9 Abs. 1 bewältigt werden kann.“

3. Nach § 33 Abs. 1j wird folgender Abs. 1k eingefügt:

„(1k) § 1 Abs. 2 Z 5 und § 19 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 37/2000 treten mit
1. Juli 2000 in Kraft.“

Artikel 2

Änderung des Bundesgesetzes über die Nachtarbeit der Frauen

Das Bundesgesetz über die Nachtarbeit der Frauen, BGBl. Nr. 237/1969, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/1998, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 3 lit. f lautet:

„f) Dienstnehmerinnen, für die die Vorschriften des Hausbesorgergesetzes, BGBl. Nr. 16/1970,
gelten und Dienstnehmerinnen, die in einem Dienstverhältnis zu einem Liegenschaftseigentümer
stehen und denen die Hausbetreuung im Sinne des § 23 Abs. 1 des Mietrechtsgesetzes, idF der
Wohnrechtsnovelle 2000, BGBl. I Nr. 36/2000, obliegt;“

2. Dem § 12 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) § 2 Abs. 3 lit. f in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 37/2000 tritt mit 1. Juli 2000 in
Kraft.“
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